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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1991

Norm

StGB §32 Abs3

StGB §33 Z5

Rechtssatz

In der Ausnützung der durch persönliche Bekanntschaft erlangten Kenntnis der Lebensumstände des Opfers

(Raubopfers) liegt ein besonders verwer icher Beweggrund (§ 33 Z 5 StGB); außerdem vermochte das Opfer deshalb

weniger Vorsicht gegen die Tat zu gebrauchen (§ 32 Abs 3 StGB).
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